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Landratsamt, Postfach 13 60, 83633 Bad Tölz 

 
  
  
Gemeinde Wackersberg 
Bauamt 
Bachstraße 8 
83646 Wackersberg 
 
 

  
Herr Zengerle 
Brandschutzdienststelle / Kreisbrandrat  
Zimmer: 3.012.2 

 
 

Telefon: 08041 505-509 
Telefax: 08041 505-260 

E-Mail: kbr@lra-toelz.de 

    

     
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom  Datum 

     , 17.11.2025 32-EZ  03.12.2025 

3. Änderung des Bebauungsplans „Steinbach Nord“ der Gemeinde Wackersberg 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sind für den durch die 
Gemeinde sicherzustellenden Brandschutz – Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes – 
grundsätzlich folgende allgemeine Belange des abwehrenden Brandschutzes 
(Durchführung wirksamer Löscharbeiten und Rettung von Personen) zu überprüfen und 
bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreisbrandrat durchzuführen: 
 
1.  Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 vom 25.04.94 des Bayer. 

Landesamts für Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen Regeln des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 
331 und W 405 – auszubauen. Gegebenenfalls ist der Löschwasserbedarf nach 
dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des Bayer. Landesamts für Brand- und 
Katastrophenschutz zu ermitteln! 

  
 
2. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der 

Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der 
Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren werden können. Die Tragfähigkeit 
muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird 
auch auf DIN 14 090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ verwiesen. 

 
Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in 
einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen 
erreichbar sind. 
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Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. „Wendehammer“ auch für 
Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein 
Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 m, für Feuerwehreinsätze mit einer 
Drehleiter DL 23/12 ein Durchmesser von mindestens 21 m erforderlich. 
Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen. 

 
3.  Bei einer Bebauung im Bereich von Hochspannungsfreileitungen sind die 

Sicherheitsabstände gem. DIN VDE 0132 zu beachten. 
 
4. Aus Aufenthaltsräumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen muss 

die Rettung von Personen über zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
gewährleistet sein. Bei baulichen Anlagen ohne besondere Art und Nutzung und 
einer Bauhöhe unterhalb der Hochhausgrenze kann der zweite Rettungsweg 
auch über Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feuerwehr 
über das erforderliche Rettungsgerät (z.B. Drehleiter DL 23/12 o. Ä.) verfügt. 
Sofern innerhalb der Hilfsfrist von 10 Minuten der zweite Rettungsweg über 
entsprechend ausreichende Leitern der Feuerwehr nicht sichergestellt werden 
kann, sind zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege (notwendige 
Treppen) erforderlich. 

 
5. Bei Aufenthaltsräumen in Dachgeschoss müssen die notwendigen Fenster mit 

Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein (zweiter Rettungsweg). 
 
Wenn die vorgenannten Punkte berücksichtigt werden, gibt es aus Sicht der 
Brandschutzdienststelle keine Einwände. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Erich Zengerle, Kreisbrandrat   


